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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
I/52 Sportamt 52/198/2018 
 

Investitionsprogramm 2019 Amt 52 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Sportbeirat 06.11.2018 Ö Empfehlung Mehrfachbeschlüsse 

Sportausschuss 06.11.2018 Ö Beschluss Mehrfachbeschlüsse 

 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 

I. Antrag 
Die Abstimmungen erfolgen anhand des „Abstimmungsskripts – Fachausschüsse“.  
 

II. Begründung 
 
 

III. Abstimmung 
 
Beratung im Gremium:  Sportausschuss am 06.11.2018 
 
Protokollvermerk: 
Bei dem Antrag 22.0 wurde das Abstimmungsergebnis von 6 gegen 6 Stimmen so interpretiert, 
dass der Antrag abgelehnt wurde. 
Die CSU-Fraktion monierte die gewählte Fragestellung der Vorsitzenden („Wer ist gegen diesen 
Antrag?“) und möchte die Konsequenz aus dem Abstimmungsergebnis von der Verwaltung geklärt 
wissen. 
Eine Rücksprache des Sportamtes mit der Amtsleiterin des Rechtsamtes, Frau Kreller, hat folgen-
des ergeben: 
„Der Antrag ist auf jeden Fall abgelehnt, da Stimmengleichheit (Art. 51 Abs. 1 Satz 2 der Gemein-
deordnung –GO). Gleichgültig ist es, ob die Frage mit „wer ist dafür oder wer ist dagegen“ gestellt 
wird. Entscheidend ist, wie der Antrag lautet. Und dieser lautete, dass ein Baukostenzuschuss be-
schlossen werden soll. Besteht bei der Abstimmung ein Patt, dann ist der Antrag abgelehnt.“  
 
Ergebnis/Beschluss: 
Die Abstimmungen erfolgen anhand des „Abstimmungsskripts – Fachausschüsse“.   
 
 
Lender-Cassens Tänzler 
Vorsitzende Schriftführer 
 
 
Beratung im Gremium:  Sportbeirat am 06.11.2018 
 
Protokollvermerk: 
Bei dem Antrag 22.0 wurde das Abstimmungsergebnis von 6 gegen 6 Stimmen so interpretiert, 
dass der Antrag abgelehnt wurde. 
Die CSU-Fraktion monierte die gewählte Fragestellung der Vorsitzenden („Wer ist gegen diesen 
Antrag?“) und möchte die Konsequenz aus dem Abstimmungsergebnis von der Verwaltung geklärt 
wissen. 
Eine Rücksprache des Sportamtes mit der Amtsleiterin des Rechtsamtes, Frau Kreller, hat folgen-
des ergeben: 
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„Der Antrag ist auf jeden Fall abgelehnt, da Stimmengleichheit (Art. 51 Abs. 1 Satz 2 der Gemein-
deordnung –GO). Gleichgültig ist es, ob die Frage mit „wer ist dafür oder wer ist dagegen“ gestellt 
wird. Entscheidend ist, wie der Antrag lautet. Und dieser lautete, dass ein Baukostenzuschuss be-
schlossen werden soll. Besteht bei der Abstimmung ein Patt, dann ist der Antrag abgelehnt.“  
 
Ergebnis/Beschluss: 
Die Abstimmungen erfolgen anhand des „Abstimmungsskripts – Fachausschüsse“.   
 
 
Lender-Cassens Tänzler 
Vorsitzende Schriftführer 
 
 
 
 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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